
absorber mit hochselektiver
Vakuumbeschichtung. Nahezu
unverwüstlich ist das, in einen
stabilen Holzrahmen eingebet-
tete, 4 mm dicke, eisenarme
und gehärtete Solarglas. We-
gen seiner kompakten Bau-
weise und dem geringen Ge-
wicht von nur 43 kg ist für die
Montage des Kollektors ein
Kran nicht erforderlich. Das
Kollektorfeld kann sowohl ne-
beneinander als auch überein-
ander beliebig erweitert wer-
den. Unsichtbar angebracht
sind die Anschlüsse. Deshalb
ist der Einsatz von Lüfterzie-
geln nicht erforderlich.

Nau
85368 Moosburg
Telefon (0 87 62) 9 20
Telefax (0 87 62) 34 70
www.nau-gmbh.de

Festbrennstoff-
Kessel
Sieger hat seine Produktpalet-
te durch sieben Scheitholz-
Vergaser-Kessel von 14,9 bis
75 kW Leistung und zwei
Pellets-Typen von 14,9 und
20 kW ergänzt. Für die Sie-
ger-Scheitholz-Vergaser-Kes-
sel ist die Kesselkonstruktion

mit zwei übereinander geleg-
ten Kammern charakteristisch.
Die obere Kammer dient als

Brennstoffspeicher, die
untere als Brennkam-
mer und Ascher. Zwi-
schen ihnen liegt die
Vergasungsdüse. Die
Pellets-Kessel sind so
gebaut, dass ein Pel-
lets-Brenner mit Förde-
rer wahlweise an der

linken oder rechten Seite an-
gebracht ist. Der Kesselkörper
als Schweißstück aus 3 bis
6 mm dicken Stahlblechen
hergestellt, ist im oberen Teil
mit einem keramischen Kugel-
raum bestückt. Der Raum im
unteren Kesselteil nimmt den
Aschekasten auf. Darüber ist
ein Schieber für die Erstluft-
regelung angebracht.
Sieger
57072 Siegen
Telefon (02 71) 2 34 30
Telefax (02 71) 2 34 32 22
www.sieger.net
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